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 FORMCHECKBOX 
 Prüfung der Zulassung "Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten"           
 FORMCHECKBOX 
 Anmeldung zur Prüfung " Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten "           
  
(Anmeldeschluss: 4 Wochen vorher)

	Name:
	
	Vorname:
	     

	
	

	geb. am:
	     
	geb. in:
	     

	
	

	Wohnort (PLZ):
	     
	Straße:
	     

	
	

	Beschäftigungsort:
	     

	
	

	E-Mail:
	     
	Tel:
	      /      

	
	
	
	

	Rechnung bezahlt:
	 FORMCHECKBOX 
 der Teilnehmer
	 FORMCHECKBOX 
 die Firma (Bestätigung durch Stempel/Unterschrift)

	Rechnungsanschrift:
	     

	

	Bildungsträger/-ort:
	      /      

	Beginn / Ende:
	      bis      

	
	

	Der Anmeldung sind in Kopie beizufügen:

a)  Lebenslauf in tabellarischer Form

b)  Der Nachweis 

1. über eine mit Erfolg abgeschlossene Ausbildung in einem anerkannten industriellen Ausbildungsberuf sowie der Teilnahmenachweis an der beruflichen Bildungsmaßnahme „Zusatzqualifikation Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten, Modul 1,2 und 3“ oder

2. über eine mit Erfolg abgeschlossene Ausbildung in einem anerkannten handwerklich-technischen Ausbildungsberuf sowie der Teilnahmenachweis an der beruflichen Bildungsmaßnahme „Zusatzqualifikation Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten, Modul 1,2 und 3“ oder

3. durch Zeugnisse (oder auf andere Weise glaubhaft gemacht) , dass entsprechende elektrotechnische Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen erworben wurden sowie der Teilnahmenachweis an der beruflichen Bildungsmaßnahme „Zusatzqualifikation Elektro​fachkraft für festgelegte Tätigkeiten, Modul 1,2 und 3“
4. Die Inhalte der Module müssen sich nach den derzeit gültigen Richtlinien der Berufsgenossenschaften richten.

Gebühren:

Die zum Zeitpunkt der Prüfung geltende Verwaltungsgebühr lt. Gebührentarif der IHK zu Lübeck, derzeit für diese Prüfung 102,00 Euro, ist nach Erhalt des Gebührenbescheides zu überweisen.

Bei vorzeitiger Beendigung der Fortbildungsprüfung, sofern eine Anmeldung bei der IHK erfolgt ist, wird von der Verwaltungsgebühr 30% einbehalten.

Bei Wiederholungsprüfungen fallen nach der Gebührenordnung 50% der Gebühr an.

Gemäß § 4 der Gebührenordnung der Industrie- und Handelskammer zu Lübeck vom 1. Januar 2009, genehmigt durch den Minister für Wirtschaft und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein, entsteht der Gebührenanspruch bei auftragsgebundenen Tätigkeiten mit Eingang des Antrages.

     ,      
Ort, Datum
Unterschrift der Prüfungsbewerberin/des Prüfungsbewerbers



	
	

	

	
	





Wird von der IHK ausgefüllt!


Zulassung:�
( Ja�
( Nein�
�
�
�
�
�
Bemerkung:�
�
�
�
�
�
�
�
Bestätigung:�
�
�
�
�
�
�
�
Eintrag TN-Liste:�
�
�
�
�
�
�
�
Ident-Nr.:�
�
�
�
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